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Keine beruflichen Nachteile durch Wehr- 
oder Zivildienst   
Bundesbeauftragter für Zivildienst 
antwortet MdB Hagemann  
 
Worms, 24. Juli 2006  

Zivildienstpflichtige mit befristeten 
Arbeitsverhältnissen von einer Dauer bis zu 12 
Monaten können im Anschluss an ihre berufliche 
Ausbildung einmalig nicht zum Zivildienst 
herangezogen werden. Darüber informierte der 
Bundesbeauftragte für den Zivildienst, Dieter 
Hackler, jetzt den Bundestagsabgeordneten Klaus 
Hagemann (SPD) auf dessen Nachfrage hin. 
Was tun, wenn der Einberufungsbescheid zum Zivil- 
oder Wehrdienst ins Haus flattert, man zugleich 
aber im Anschluss an seine Ausbildung in einem 
befristeten Arbeitsverhältnis steht? Diese Frage 
hatte Wormser Jugend-Auszubildenden-Vertreter 
verschiedener Firmen zuvor im Gespräch mit dem 
Bundestagsabgeordneten Klaus Hagemann (SPD) ganz 
besonders beschäftigt. Der SPD-Parlamentarier 
hatte sich daraufhin an den Bundesbeauftragten 
für den Zivildienst gewandt.      
Zu beachten ist bei der eingangs genannten 
Regelung jedoch, dass die so genannte 
„Nichtheranziehungszusage“ nur bis zur 
Regelaltersgrenze von 23 Jahren gilt. 
Zivildienstpflichtige mit Hoch- oder 
Fachhochschulreife, die eine Berufsausbildung 
absolviert haben, können daher wegen ihres 
fortgeschrittenen Lebensalters eine 
„Nichtheranziehungszusage“ für die Dauer des 
Zeitarbeitsvertrages über die besagte 
Altersgrenze hinaus nicht erhalten.  
Das Arbeitsplatzschutzgesetz verhindere jedoch 
berufliche Nachteile aufgrund von Wehr- oder 
Zivildienst, betonte Hackler in seinem Schreiben 
an Hagemann. Im Übrigen stelle eine 
wehrdienstbedingte Unterbrechung eines 
befristeten Arbeitsverhältnisses „keine besondere 
Härte im Sinne des Wehrpflicht- und 
Zivildienstgesetzes dar“, schrieb Hackler.    
Marco Sussmann 


